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Vorlage Nr. 101.19.377 
 
 
Überörtliche Prüfungsrechte 
 
 
➢ Geänderter Antrag 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 
Der Magistrat wird aufgefordert, bei allen Beteiligungen bei anstehenden 
Satzungsänderungen in den Satzungen der Gesellschaften die 
Unterrichtungsrechte zugunsten des überörtlichen Prüfungsorgans gemäß § 54 
HGrG einzuräumen bzw. darauf hinzuwirken und damit seiner Verpflichtung 
nach § 123 Absatz 1 Nr. 2 HGO nachzukommen, soweit dies bei einzelnen 
Gesellschaften nicht ohnehin schon geschehen ist. 

 
 
Begründung: 
 
Bei der Stadt Kassel sind bei sämtlichen Beteiligungen die Unterrichtungsrechte 
nach § 54 HGrG zugunsten des städtischen Rechnungsprüfungsamtes eingerichtet. 
Zugunsten des überörtlichen Prüfungsorgans hingegen waren diese 
Unterrichtungsrechte bei 7 Beteiligungen nicht eingerichtet, wie die 222. 
Vergleichende Prüfung „Haushaltsstruktur 2020: Großstädte“ ergab. Dies führte zu 
einer entsprechenden Prüfungsfeststellung als „nicht sachgerecht“. 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
gez. Dr. Michael von Rüden 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
Nachrichtlich: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
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